
Allgemeine Geschäftsbedingungen von Pole Positions (PP) 
 

1. Kurse und Workshops 
 

• Für alle Kurse oder Workshops ist eine Anmeldung schriftlich oder per Internet 
via Anmeldemformular erforderlich. 

• Die Anmeldung ist verbindlich und verpflichtet auch bei Nichterscheinen zur 
Zahlung der Kursgebühren. 

• Da die Teilnehmerinnenzahl beschränkt ist erfolgt die Vergabe der Plätze 
anhand der Reihenfolge der eingegangenen Zahlungen des Kursgeldes. 

• Die Kursgebühr ist spätestens vor Beginn des ersten Unterrichts zu 
begleichen. 

• Bei Ausfall oder Erkrankung des Dozenten wird für qualifizierte Vertretung 
gesorgt oder die Unterrichtsstunde kann nachgeholt werden. 

• Von der Schülerin versäumte oder abgesagte Kursstunden können (falls ein 
freier Platz verfügbar und nach Absprache mit der Kursleitung) während des 
laufenden Kurses kostenfrei nachgeholt werden. Eine Rückerstattung der 
Kursgebühren erfolgt nicht. 

 
 

2. Haftung 
 

• Jede Teilnehmerin trägt die volle Verantwortung für ihr eigenes Handeln. 
Weder PP noch die Dozenten übernehmen eine Haftung bei Verletzungen. 
Die Teilnahme am Tanzunterricht erfolgt auf eigene Gefahr. 

• Etwaige Krankheiten müssen der Kursleiterin vor Kursbeginn mitgeteilt 
werden. 

• Jede Teilnehmerin haftet selbst für die von ihr verursachten Schäden am 
Eigentum von PP oder anderen Teilnehmerinnen. 

 
 

3. Urheberrecht 
 

• Film und Fotoaufnahmen während der Unterrichtsstunden, Workshops oder 
Shows sind grundsätzlich untersagt, es sei denn PP oder der/die 
Gastdozent/in erteilt hierzu ausdrücklich seine/ihre Erlaubnis. Die Erlaubnis 
deckt in jedem Fall nur die private Nutzung. Sie umfasst nicht die Erlaubnis 
der Vervielfältigung, insbesondere zu Vertriebszwecken oder der Vorführung 
in der Öffentlichkeit. 

• Die Nutzung der Choreographien, die in den Unterrichtsstunden oder 
Workshops gelehrt werden, ist für private Zwecke, d.h. für eigene Auftritte der 
Teilnehmerin, und unter Angabe der Choreographin gestattet. Eine 
Weitergabe an Dritte, insbesondere im Rahmen eigener Unterrichtsstunden ist 
nicht gestattet, es sei denn, PP oder der Gastdozent erteilt hierzu 
ausdrückliche Genehmigung. 

 
 

4. Gerichtsstand 
 

• Es gilt schweizerische Recht. Der Gerichtsstand ist Bern. 
 
 
 
 


